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Befristete Beschäftigung – ein Überblick 

Helmut Rudolph*) 

Durch das Beschäftigungsförderungsgesetz (BeschFG) von 1985 wurde die Aufmerksamkeit auf befristete Beschäftigungs-
verhältnisse gelenkt. Die hier vorgelegte Untersuchung unterscheidet die verschiedenen Beschäftigungsformen, die mit 
zeitlichen Befristungen verbunden sind und gibt eine Zusammenstellung des empirischen Materials aus ganz unterschiedli-
chen Quellen zu diesem Problembereich. Es wird eine Beschreibung der Landschaft versucht, in die das BeschFG gesetzt 
wurde. Diese Landschaft ist statistisch äußerst unzulänglich verkartet, so daß abschließende und eindeutige Bewertungen 
des BeschFG damit nicht abzusichern sind. 
Unter Berücksichtigung von Schätzungen ergibt sich folgendes Bild: Der Anteil befristeter Beschäftigung am Arbeitsvolu-
men der Arbeiter und Angestellten liegt bei etwa 5%. 1985 stieg der Anteil etwa um 0,5 bis 1%-Punkte. Die durchschnittli-
che Dauer von Befristungen liegt bei knapp 5 Monaten, 70% dauern kürzer als 6 Monate. Der Anteil über 6 Monate stieg 
jedoch an. Zu einem Stichtag befinden sich knapp eine Million Personen in befristeter Beschäftigung mit Sozialversiche-
rungsschutz, darunter fast 10% in ABM. Im Jahresverlauf werden etwa 2 Millionen verschiedene Personen befristet 
beschäftigt. Unter den Einstellungen haben Befristungen einen Anteil von schätzungsweise 45%. 
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*) Dipl.-Math. Helmut Rudolph ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im IAB. Der 
Beitrag liegt in der alleinigen Verantwortung des Autors. 

1) Vgl. die Ausführungen von Muhr, G., Vor dem eingeschlagenen Weg ist 
zu warnen, Fuchs, A.,  Ein Schritt zurück ins 19. Jahrhundert, in: 
Wirtschaftsdienst IX/1984. 

2) Vgl. Blüm, N., Ein beschäftigungspolitisches Arbeitsprogramm, Him-
melreich, F.-H., Auf halbem Weg haltgemacht, in: Wirtschaftsdienst IX/ 
1984. 

1. Einleitung 
Das Beschäftigungsförderungsgesetz (BeschFG) von 1985 
hat die Aufmerksamkeit von Politik und Wissenschaft auf 
befristete Beschäftigungsverhältnisse gelenkt. Die Ausein-
andersetzungen um positive und negative Wirkungen die-
ser Beschäftigungsform weckten das Interesse an ihrer 
Verbreitung und ihren Einsatzgebieten sowie Entwick-
lungstendenzen. Von Gewerkschaften und Bundestagsop-
position1) wird das Gesetz abgelehnt, weil es 
- keine beschäftigungserhöhende Wirkung habe; 

- Kündigungsschutzrechte der Arbeitnehmer und Beteili-
gungsrechte der Betriebsräte bei Entlassungen unter-
laufe; 

- zur   Destabilisierung   von   Beschäftigung   führe,   weil 
Dauerarbeitsplätze  künftig verstärkt befristet besetzt 
würden; 

- Arbeitnehmer im Hinblick auf eine Übernahme auf 
einen Dauerarbeitsplatz zur Anpassung auch an unzu-
mutbare Arbeitgebererwartungen gezwungen würden. 

Von Bundesregierung und Arbeitgebern2) wird es befür-
wortet, 
- da es Einstellungshürden senke infolge der Verringerung 

des wirtschaftlichen Risikos der Unternehmen; 

- weil es für Arbeitslose besser sei, befristet zu arbeiten, 
als unbefristet arbeitslos zu sein; 

- weil Überstunden durch Neueinstellungen reduziert wer-
den könnten; 

- weil es eine größere Flexibilität in der Personalwirtschaft 
erlaube. 

Die Diskussion um befristete Beschäftigung ist vorwiegend 
von den politischen Interessengegensätzen geprägt. Die 
Kontroverse verstellt den Blick darauf, daß 

- befristete    Beschäftigungsverträge    auch    vor    dem 
BeschFG abgeschlossen wurden; 

- unterschiedliche  Formen von Befristungen existieren 
und möglicherweise unterschiedlich zu bewerten sind; 
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- nur spärliche Informationen und Daten über Verbrei-
tung und Entwicklung entsprechender Beschäftigungs-
formen vorliegen; 

- befristete Beschäftigung vor dem Hintergrund der (In-)- 
Stabilität   anderer,   nicht  von  vornherein   befristeter 
Arbeitsverträge gesehen werden muß. 

In diesem Aufsatz wird daher versucht, verschiedene For-
men befristeter Beschäftigung abzugrenzen, anhand von 
verfügbaren Daten Aussagen über deren Umfang und 
soweit möglich über deren Entwicklung zu machen und die 
Dauerhaftigkeit der Beschäftigungsverhältnisse insgesamt 
zu untersuchen. 
Dazu werden Teilinformationen aus verschiedenen Quel-
len unter Berücksichtigung formaler Zusammenhänge zu 
einem konsistenten Bild zusammengesetzt. Dabei liegt das 
Interesse weniger bei einer exakten Quantifizierung als 
vielmehr daran, die Ursachen für unterschiedliche Ergeb-
nisse festzustellen und übereinstimmende Tendenzen her-
auszuarbeiten. 

2. Formen befristeter Beschäftigung 
Es gibt verschiedene Formen von Erwerbstätigkeit, die mit 
Befristungen verbunden sind, und die sich nach Zweck und 
Rechtsgrundlage unterscheiden. Die meisten Formen wer-
den durch das BeschFG nicht berührt und existieren fort. 
Unter befristeter Beschäftigung sind dabei alle Rechtsver-
hältnisse von abhängigen Erwerbstätigen zu ihren Arbeit-
gebern zu verstehen, bei denen bei Vertragsabschluß 
bereits eine Beendigung vereinbart wird und dadurch 
bestimmte Weiterbeschäftigungsansprüche ausgeschlossen 
werden.3) 

2.1 Befristungen in Bereichen mit eingeschränktem Kündigungs-
schutz 
Vor Inkrafttreten des BeschFG war befristete Beschäfti-
gung nur dann möglich, wenn dadurch der Kündigungs-
schutz von Arbeitnehmern nicht umgangen wurde. Da der 
gesetzliche Kündigungsschutz erst nach 6-monatiger 
Beschäftigungsdauer einsetzt (§ l Abs. l KSchG), sind 
Befristungen bis zu 6 Monaten grundsätzlich zulässig4), 
sofern Tarifverträge den Einsatz und die zulässige Befri-
stungsdauer nicht einschränken.5) 
Ebenfalls ist der Kündigungsschutz in Kleinbetrieben mit 
weniger als sechs abhängig beschäftigten Arbeitnehmern 
eingeschränkt, so daß hier auch Befristungen über 
6 Monate hinaus möglich waren und sind. 

2.2 Befristungen bei sachlichem Grund 
Für darüber hinausgehende Befristungen forderte die 
Rechtsprechung das Vorliegen eines sachlichen Grundes. 
Dabei mußte nicht nur die Befristung selbst, sondern auch 

3) In Tarifverträgen werden unterschiedliche Bezeichnungen verwendet: 
Arbeitsverhältnisse zur Aushilfe, auf Zeit, von Saisonarbeitnehmern, 
von nicht-ständigen Arbeitnehmern, zu einem bestimmten Zweck, 
vgl.   WSI-Tarifarchiv:   Tarifvertragliche   Regelungen   zu   befristeten 
Arbeitsverhältnissen, Düsseldorf Oktober 1985. 

4) Zu den gesetzlichen Regelungen vgl. Lorenz, M., Teilzeitarbeit und 
befristeter Arbeitsvertrag, München 1985. Darüber hinaus finden sich in 
der Literaturliste weitere juristische Abhandlungen. 

5) Vgl. WSI-Tarifarchiv, a. a. O. 
6) BeschFG, § l, (BGB1. I S. 710). 
7) Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal 

an Hochschulen und Forschungseinrichtungen vom 14. 6. 85 (BGB1. I 
S. 1065). 

die jeweilige Dauer begründet werden. Von der Recht-
sprechung anerkannte sachliche Gründe sind der Übersicht 
zu entnehmen. Teilweise schränken auch hier Tarifverträge 
die Anwendung ein. 
Das BeschFG zielt also auf den Bereich von Einstellungen, 
bei denen die von den Gerichten geforderten Begründun-
gen nicht oder nur schwierig zu erbringen waren. Die 
bisherige Regelung nach der Rechtsprechung gilt weiter bei 
Befristungen über 18 Monaten und bei Kettenarbeitsver-
trägen. 
Anerkannte sachliche Gründe für die Befristung des 
Beschäftigungsverhältnisses sind insbesondere alle bil-
dungs-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Maßnahmen 
zur Qualifizierung, zur Entlastung der Arbeitslosigkeit und 
zur Reintegration in Beschäftigung, sofern sie in Betrieben 
durchgeführt werden. 

2.3 Befristungen nach dem Beschäftigungsförderungsgesetz 
Das Beschäftigungsförderungsgesetz ermöglicht für die 
Zeit vom 1. 5. 1985 bis 1. 1. 1990 eine Befristung auch 
ohne sachlichen Grund und erleichtert insofern den Betrie-
ben den Einsatz dieses Instruments. Voraussetzung ist die 
Neueinstellung eines Arbeitnehmers oder die Weiterbe-
schäftigung eines Auszubildenden nach der Lehre, für den 
kein Dauerarbeitsplatz verfügbar ist. Die Befristung ist 
einmalig bis zu 18 Monaten, in neu gegründeten Betrieben 
mit weniger als 20 Beschäftigten bis zu 2 Jahren zulässig. 
Eine Neueinstellung liegt nur dann vor, wenn zu einem 
vorausgehenden Arbeitsvertrag beim selben Arbeitgeber 
kein sachlicher Zusammenhang besteht. Ein sachlicher 
Zusammenhang wird insbesondere dann vermutet, wenn 
weniger als vier Monate seit einer Beschäftigung beim 
selben Arbeitgeber liegen6). 
Eine anschließende befristete Beschäftigung mit sachli-
chem Grund ist jedoch zulässig. 

2.4 Befristungen bei wissenschaftlichem Personal 
Kurz nach dem BeschFG wurde am 14. Juni 1985 das 
„Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftli-
chem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen“, kurz: Zeitvertragsgesetz, beschlossen7). Damit 
wurde eine besondere Rechtsgrundlage für diesen Perso-
nenkreis geschaffen. Vor dem Zeitvertragsgesetz waren 
Befristungen aufgrund der Rechtsprechung und des im 
öffentlichen Dienst geltenden Tarifvertrags nur mit einem 
sachlichen Grund zulässig. Durch das Gesetz wird ein 
Spektrum von Gegebenheiten im Hochschul- und For-
schungsbereich von vornherein als sachlicher Befristungs-
grund definiert, nämlich Weiterbildung, Haushaltssituation 
und befristete Drittmittel, besondere Projektqualifikation 
und Ersteinstellung. Da über das Gesetz die restriktiven 
Vorschriften des Tarifvertrags ausgehöhlt werden, haben 
die Gewerkschaften GEW und ÖTV Verfassungsbe-
schwerde eingelegt. 

2.5 Leiharbeit 
Leiharbeit stellt im betrieblichen Einsatz eine Alternative 
zu befristeter Beschäftigung dar. Im Prinzip sollen Leihar-
beitnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften auf Dauer 
beim Verleiher eingestellt werden, Befristungen sind nur 
auf Wunsch des Arbeitnehmers zulässig. Der befristete 
Einsatz bei wechselnden Arbeitsstätten (maximale Aus- 
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leihdauer seit 1. 5. 1985 sechs Monate, vorher drei 
Monate) und die oft zeitlich begrenzte Beschäftigung beim 
Verleiher führen dazu, daß die Abgrenzung von Leiharbeit 
zu anderen Befristungsformen nicht immer eindeutig zu 
ziehen ist. 

2.6 Andere Tätigkeiten mit Befristungsaspekt 
Übersicht 2 zeigt weitere Tätigkeiten mit Befristungs-
aspekt, die jedoch nicht von Arbeitern oder Angestellten, 
sondern von Beamten, Auszubildenden, Selbständigen 

(Werkverträge) und Dienstverpflichteten verrichtet wer-
den. Die Rechtsformen unterliegen nicht dem Kündigungs-
schutzgesetz. Auch wenn sie für die jeweilige Erwerbsper-
son die wesentliche Einkommensquelle bilden, so ist der 
zugrunde liegende Vertrag auf den begrenzten Zeitraum 
der Ausbildung, der Fertigstellung oder des Dienstes aus-
gerichtet. Auch der Erwerbstätige selbst ist an der Beendi-
gung und den Übergang in einen anderen Status interes-
siert. Insofern ist der Befristungsaspekt dieser Verträge 
nicht als Gegensatz zu einem Dauerarbeitsverhältnis zu 
sehen. Gleichwohl können auch mit diesen Tätigkeiten die 
Probleme von Arbeitslosigkeit und instabiler Erwerbstätig-
keit bei Beendigung und Nichtübernahme verbunden sein. 

Wenn im folgenden auch weniger Augenmerk auf diese 
Tätigkeitsformen gelegt wird, so ist ihre Erwähnung not-
wendig, weil in statistischen Erhebungen diese Gruppen 
sich oft nicht eindeutig ausgrenzen lassen. Es sei weiterhin 
erwähnt, daß gelegentlich auch Dauerarbeitsverhältnisse, 
deren Beendigungszeitpunkt erkennbar ist (z. B. wegen 
Kündigung oder Erreichen des Rentenalters) von Befrag-
ten als befristet angesehen wurden. 

Zusammenfassend kann hier gesagt werden, daß die ver-
schiedenen, mit zeitlichen Begrenzungen versehenen Be-
schäftigungsformen 

- zu erheblichen Abgrenzungs-, Erfassungs- und Meßpro-
blemen führen; 
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- bei Aussagen über Wirkung des BeschFG nach Möglich-
keit auseinandergehalten werden sollten; 

- in Funktion und sozialer Bedeutung für die Arbeitneh-
mer sehr verschieden sind. 

3. Messung und Erfassungsprobleme 
Für eine statistische Bestandsaufnahme befristeter 
Beschäftigung reicht die Abgrenzung des Begriffs nach der 
juristischen Form der untersuchten Tätigkeiten nicht aus. 
Die Erfassung sollte unterschiedliche Aspekte berücksich-
tigen, die, oberflächlich betrachtet, zu differierenden 
Ergebnissen führen. 

Beispiel: 
Die Dienststellen der Arbeitsämter vermittelten 1986 u.a. 
690 000 kurzfristige Jobs bis zu 7 Tagen Dauer. Es handelt 
sich um Vermittlungen von Hafen- und Großmarktarbei-
tern, um Studenten- und Messejobs sowie um Künstleren-
gagements, die überwiegend von nur eintägiger Dauer 
sind. Geht man von einer durchschnittlichen Dauer von 
etwa 2 Tagen aus und rechnet die Beschäftigungsstunden 
auf die durchschnittlich 220 Arbeitstage pro Jahr zu 
8 Stunden um, so ergeben sich rechnerisch etwa 6000 Jah-
resarbeitsplätze. 
Das heißt, in diesem Beispiel extrem kurzer Befristungen 
verteilt sich ein Arbeitsvolumen von etwa 6000 Personen-
jahren auf 690 000 Beschäftigungsverhältnisse. Da z. B. im 
Hafenbereich dieselben Arbeitskräfte immer wieder ver-
mittelt werden können, eine Person eine Vielzahl dieser 
Jobs haben kann, liegt die Zahl der Personen, die vermit-
telt wurden, erheblich unter der Zahl der Vermittlungs-
fälle. 
Es muß also unterschieden werden: 
- die Zahl der befristet beschäftigten Personen an einem 

Stichtag, (die der Zahl der befristeten Arbeitsverhält-
nisse entspricht, sofern man von Mehrfachbeschäftigun-
gen am Stichtag absieht); 

- von der Zahl der in einem (Jahres-)Zeitraum betroffe-
nen Personen; 

- die Zahl der Arbeitsverhältnisse bzw. der Einstellungen 
in einem (Jahres-)Zeitraum (Fälle); 

- von dem Arbeitsvolumen8), das dadurch erbracht wird. 

Für die Untersuchungen zum Berufsverlauf interessiert, 
wie oft Arbeitnehmer in einem größeren Zeitraum befristet 
beschäftigt waren und wie weit eine Übernahme in ein 
Dauerarbeitsverhältnis gewünscht war und evtl. nicht 
zustande kam. 

Die Unterscheidung trifft natürlich auch für die Erfassung 
von Beschäftigung im allgemeinen zu. Wegen der ganzjäh-
rigen Beschäftigung des größten Teils der Erwerbstätigen 
fallen die Strukturunterschiede zwischen Beständen und 

8) Das Arbeitsvolumen kann als Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
oder als rechnerische Zahl von ganzjährigen Vollzeitarbeitsplätzen verstanden 
werden. Wir unterscheiden davon das Beschäftigungsvolumen, 
das  die   aufsummierten  Beschäftigungstage  umfaßt,   an  denen  ein 
Beschäftigungsverhältnis bestanden hat, ohne Ausfallzeiten abzuziehen. 
Das Beschäftigungsvolumen kann umgerechnet auf Jahresarbeitsplätze 
als grobe Näherung für das Arbeitsvolumen aufgefaßt werden. 

9) Brinkmann, C., E. Spitznagel, W. Karr, Saisonale Schwankungen von 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit; in: MittAB 4/1985, S. 425. 

10) Es gibt eine Reihe von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Außenbereich, die 
nur zu bestimmten Jahreszeiten durchgeführt werden. 

Einstellungen, zwischen Beschäftigungsvolumen und -fäl-
len jedoch quantitativ nicht so sehr ins Gewicht. Aufgrund 
des schnellen Umschlags, d. h. der kurzen Dauer befriste-
ter Beschäftigung bei starker Streuung ist die Unterschei-
dung jedoch in diesem Fall besonders wichtig. Für einen 
Stichtag können die befristet Beschäftigten bzw. die beste-
henden befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit den 
üblichen Befragungsmethoden ermittelt werden. Dagegen 
ist die Erfassung der Einstellungen bzw. die der insgesamt 
betroffenen Personen für einen Jahreszeitraum aufgrund 
der Vielzahl der Ein- und Austritte erheblich schwieriger. 
Je umfassender auch Beschäftigungen von wenigen Tagen 
oder Stundenjobs als Einstellungen in die Untersuchung 
einbezogen werden, desto aufwendiger wird eine statisti-
sche Erfassung. 
Kurzzeitige Beschäftigungen sind sozialversicherungsfrei, 
unständige Beschäftigung wird in Personalabteilungen und 
Versicherungssystem anders erfaßt, so daß Informations-
möglichkeiten eingeschränkt sind. Auch wenn dieser 
Randbereich außerhalb des Bereichs des Kündigungs-
schutzgesetzes liegt und daher für die Frage nach der 
Wirkung des BeschFG ohne Bedeutung ist, so muß doch 
auf die Erfassungsprobleme und die Substitutionsmöglich-
keiten eingegangen werden. Zum Beispiel gingen in Bre-
merhaven die Vermittlungen bis 7 Tage zwischen 1985 und 
1986 von 28 000 auf 16 000 zurück, u. a. weil ca. 50 vorher 
unständig arbeitende Hafenarbeiter auf Dauerarbeitsplätze 
eingestellt wurden. 
Der Einsatz befristeter Beschäftigung zielt auf die Bewälti-
gung vorübergehender Auftragsspitzen oder auf den Ersatz 
von zeitweiligen Personalausfällen. Insbesondere Auftrags-
spitzen sind oft stark saisonabhängig, so daß der Bestand 
an befristeten Arbeitsverträgen in bestimmten Wirtschafts-
bereichen jahreszeitlich starken Schwankungen unterliegt. 
Knapp die Hälfte der Saisonbetriebe einer IAB-Befragung 
glich saisonale Spitzen mit befristeten Arbeitsverträgen 
aus. Dabei lagen die Saisonspitzen überwiegend im Sep-
tember, die Saisontiefen im Januar und Februar9). Weitere 
Anhaltspunkte für Saisonschwankungen befristeter 
Beschäftigung sind in den monatlich verfügbaren Daten 
über ABM-Beschäftigte10) oder in der Zahl ausgeliehener 
Arbeitnehmer nach der Statistik über Arbeitnehmerüber-
lassung zu sehen. Die saisonal schwankenden Zahlen befri-
steter Vermittlungen unterstreichen die Saisonabhängig-
keit. 
Die beschriebenen Abgrenzungs- und Saisonprobleme 
machen einen Vergleich, insbesondere eine verläßliche und 
konsistente Quantifizierung aller Aspekte befristeter 
Beschäftigung schwierig. Die formalen Zusammenhänge, 
die zu beachten sind, werden im methodischen Anhang an 
einem Beispiel dargestellt. 

4. Empirische Ergebnisse 
Aus den verfügbaren Datenquellen zu befristeter Beschäf-
tigung, nämlich Mikrozensus 1985 und Vermittlungsstati-
stik 1986, wird zusammen mit den Ergebnissen der 
Beschäftigtenstatistik versucht, eine konsistente Schätzung 
für Bestand, Einstellungen und Dauer der befristeten 
Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse 
unter Berücksichtigung der methodischen Zusammen-
hänge (vgl. Anhang) zu gewinnen. Da Daten aus beiden 
Jahren nicht für alle Größen vergleichbar verfügbar sind, 
kann noch wenig über Veränderungen ausgesagt werden. 
Die folgenden Berechnungen dienen also dazu, eine Vor-
stellung von den Größenordnungen zu gewinnen. 
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4.1 Der Bestand Beschäftigten, der in Leiharbeit überlassenen Arbeitneh-
mer und der Auszubildenden jeweils für Juni der Jahre 
1980 bis 1986.

In Tabelle l wird für Juni 1985 eine Quantifizierung der 
verschiedenen Befristungsformen versucht. Es handelt sich 
um Daten aus dem Mikrozensus, die durch andere Statisti-
ken ergänzt wurden. Da das BeschFG zu diesem Zeitpunkt 
erst eineinhalb Monate in Kraft war, dürften die befristeten 
Arbeitsverträge von Arbeitern und Angestellten noch 
überwiegend auf altem Recht beruhen. 

 

Im Juni 1985 bestanden also 1,05 Mio. befristete Arbeits-
verträge von Arbeitern und Angestellten, das ist ein Anteil 
von 5,4%. Darin sind die ABM-Beschäftigten und teil-
weise Leiharbeitnehmer enthalten, sofern sie freiwillig nur 
für begrenzte Zeit tätig sein wollten11). Die Zahl der beste-
henden Werkverträge wird in keiner Statistik erfaßt. 
Betriebliche Ausbildungsverhältnisse werden immer auf 
die für den Ausbildungsgang festgelegte Zeit abgeschlos-
sen, auch wenn etwa 62% der Auszubildenden später ein 
Übernahmeangebot erhalten.12) Der bedeutende Umfang 
und die anderen Vertragsgrundlagen erfordern eine Unter-
scheidung von anderen befristeten Beschäftigungsformen, 
wenn eine unrealistische Quantifizierung vermieden wer-
den soll. 
Im staatlichen Bereich existieren außerdem bei Zeitsolda-
ten und bei der Beamtenausbildung befristete Dienstver-
hältnisse. Darüber hinaus dürfte nur eine geringe Zahl von 
Beamtenverhältnissen auf Zeit zu finden sein. 

4.2 Die Entwicklung 
Vergleichbare Daten in der hier gewählten Differenzierung 
liegen nur teilweise vor, so daß nur indirekt auf die zahlen-
mäßige Entwicklung befristeter Beschäftigung geschlossen 
werden kann. Tabelle 2 zeigt Zeitreihen der ABM- 

11) Die Zahl von 1,05 Mio. enthält noch eine unbekannte Zahl von Werk-
verträgen, die im Mikrozensus den befristeten Arbeitsverträgen zugeschlagen 
wurden. Andererseits konnten 14% der Erwerbstätigen wegen fehlender 
Angaben nicht nach der Art des Arbeitsvertrages klassifiziert werden. Bei den 
Leiharbeitnehmern ist die Zahl der Beschäftigten größer, da in der Statistik 
nur die am Monatsende ausgeliehenen Arbeitnehmer ausgewiesen werden. 
Mit einer erheblichen Dunkelziffer ist zu rechnen. 

12) Für Metall-, Elektro- und kaufmännische Berufe. Vgl. Herget, H., K. 
Schöngen, G. Westhoff, Berufsausbildung abgeschlossen – was dann? 
Berichte zur beruflichen Bildung Heft 85/1987. – Für 1980 wurde ein 
Übernahmeangebot an 81% der Auszubildenden ermittelt. Vgl. Stegmann, H., 
H. Kraft, Jugendliche an der Schwelle von der Berufsausbildung in die 
Erwerbstätigkeit, in: MittAB 1/1982, S. 29. 

 

Während die Zahl der ABM-Beschäftigten vorwiegend von 
den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln abhängt, 
wird die Zahl der Auszubildenden von den Schulabgänger-
zahlen, der betrieblichen Nachwuchsvorsorge und der 
Konjunktur beeinflußt. 
Bei der Leiharbeit spiegeln sich sowohl die konjunkturelle 
Entwicklung als auch das Verbot der Arbeitnehmerüber-
lassung im Baugewerbe wider (1982). Diese Zunahme deu-
tet eine gewachsene Verbreitung von „flexiblen Beschäfti-
gungsformen“ an. Da Leiharbeit und befristete Einstellun-
gen vielfach Alternativen bei der Beseitigung von Perso-
nalengpässen sind, ist auch eine gewisse parallele Entwick-
lung bei befristeter Beschäftigung zu erwarten. Wenn die 
Annahme zutrifft, dann hätte eine Ausweitung der Befri-
stungen bereits vor dem BeschFG mit der konjunkturellen 
Besserung seit 1984 eingesetzt. 
Einen noch relativ genauen Zeitvergleich mit dem Mikro-
zensus 1985 ermöglicht die EG-Stichprobe 1984. Allerdings 
läßt sich der Vergleich nur zusammengefaßt für die abhän-
gigen Erwerbstätigen ohne Wehrpflichtige und ohne Perso-
nen in Lehrausbildung anstellen. Beamte, Berufssoldaten 
und Zivildienstleistende sind enthalten. 

 

Die Gegenüberstellung zeigt eine Zunahme der Befristun-
gen um etwa 300 000 zwischen 1984 und 1985. Da keine 
besonderen Verschiebungen bei Beamten und Berufssolda-
ten eingetreten sein dürften, ist selbst bei Berücksichtigung 
der Stichprobenfehler von einer starken Zunahme im 
Arbeiter- und Angestelltenbereich auszugehen. Dazu hat 
die Ausweitung von ABM-Beschäftigungen mit 15 000 nur 
minimal beigetragen. 
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Da das BeschFG zur Zeit der Mikrozensuserhebung 1985 
gerade erst in Kraft war, kann die Zunahme allenfalls zu 
einem geringen Teil der Gesetzesänderung zugeschrieben 
werden. Immerhin könnte die politische Auseinanderset-
zung um die Verabschiedung des Gesetzes zu einer Propa-
gierung dieser Beschäftigungsform bei den Arbeitgebern 
geführt haben. Andererseits ist nicht auszuschließen, daß 
bei den befragten Erwerbstätigen die Sensibilität für diese 
Frage geschärft und die entsprechende Selbsteinstufung 
zugenommen hat. Diese Überlegungen sind allerdings 
recht spekulativ. 
Angesichts der schwierigen Vergleichbarkeit von EG-
Stichprobe und Mikrozensus in diesem Punkt muß die 
Größenordnung des Anstiegs von 300 000 befristeten 
Arbeitsverhältnissen in Frage gestellt bleiben. Zum einen 
ist die Antwortunsicherheit (keine Angabe) 1985 erheblich 
höher als 1984. Zum anderen erscheint sie vor der 
Zunahme der Erwerbstätigkeit insgesamt von 110 000 als 
sehr hoch. Drittens wird ein so drastischer Rückgang unbe-
fristeter Beschäftigung um 200 000 Arbeitnehmer von 
anderen Befragungsergebnissen nicht bestätigt. Allerdings 
weisen die Gewerkschaften auch auf Umwandlungen und 
befristete Arbeitsverträge während der Probezeit hin. Wei-
terer Aufschluß ist aus dem Mikrozensus 1986 zu erwarten. 

4.3 Die Strukturen befristeter Beschäftigung bei Arbeitern und 
Angestellten 
Im Juni 1985 hatten 5,4% oder 1,05 Mio. Arbeiter und 
Angestellte einen befristeten Arbeitsvertrag. 

Frauen sind relativ häufiger befristet beschäftigt als Män-
ner, Ausländer häufiger als Deutsche. Befristungen finden 
sich besonders bei teilzeitbeschäftigten Männern und bei 
Frauen, die weniger als 20 Wochenstunden arbeiten. Nach 
Wirtschaftsabteilungen gegliedert machen Betriebe in der 
Landwirtschaft, bei den sonstigen Dienstleistungen und 
Organisationen ohne Erwerbscharakter mit jeweils mehr 
als 9% am stärksten von befristeter Beschäftigung 
Gebrauch. Auch im Öffentlichen Dienst existiert ein hoher 
Anteil Zeitverträge13) (Übersicht 3). 

Entsprechend sind bei Sozial-, Erziehungs- und Gesund-
heitsdienstberufen, bei Tätigkeiten in der Landwirtschaft 
und in Ernährungsberufen sowie bei Hilfsarbeitern Befri-
stungen am weitesten verbreitet. 
Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil befristet Beschäf-
tigter, steigt aber kurz vor der Altersgrenze wieder an. Bei 
den Jugendlichen unter 20 Jahren liegt er mit 18% am 
höchsten, wobei Frauen noch etwas häufiger als Männer 
diese Verträge haben. Dies ist überraschend, da junge 
Männer vor Ableistung ihres Dienstes bei der Bundeswehr 
diese Verträge angeblich häufig zur Vermeidung der 
Arbeitsplatzgarantie erhalten und dementsprechend ein 
höherer Anteil als bei den Frauen zu erwarten gewesen 
wäre. 
Unter den 102 000 Befristungen mit einer Wochenarbeits-
zeit von unter 20 Stunden befinden sich auch die sozialver-
sicherungsfreien Beschäftigungsverhältnisse, so daß knapp 
l Mio. Sozialversicherungspflichtige befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse im Juni 1985 bestanden haben. 

13) Vgl. auch Lörcher, K., Die Verbreitung von Zeitarbeitsverträgen im 
öffentlichen Dienst, in: MittAB 1/1982. 

 

4.4 Die Befristungsdauer 
Das BeschFG ist anwendbar bei Befristungen bis zu 
18 Monaten, bei neu gegründeten Betrieben bis zu 
24 Monaten. Da der gesetzliche Kündigungsschutz erst 
nach 6 Monaten Beschäftigung wirksam wird, kommt dem 
Gesetz bis dahin nur eine formale Bedeutung zu. Befristun-
gen haben, wie bereits erwähnt, einen ganz unterschiedli-
chen Zeitrahmen. Sie gehen von wenigen Stunden oder 
Tagen, z. B. bei Hafenarbeitern oder Künstlerengage-
ments bis zu mehreren Jahren, z. B. im wissenschaftlichen 
Bereich. Um eine grobe Vorstellung von der durchschnitt-
lichen Einsatzdauer zu bekommen, werden hier einige 
Daten aus dem Vermittlungsbereich zusammengetragen. 

4.4.1 Die Besetzungsdauer der vermittelten Arbeitsplätze 
In den Vermittlungsstellen der Arbeitsämter wird festge-
halten, für welche Dauer ein Arbeitsplatz voraussichtlich 
besetzt werden soll. Dabei wird unterschieden zwischen 
den Vermittlungen bis 7 Tage, die meist in besonderen 
Vermittlungsbereichen getätigt werden, und den Vermitt-
lungen in Beschäftigung von über 7 Tagen Dauer. Für die 
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Vermittlungen über 7 Tage wird in Strukturerhebungen 
und inzwischen regelmäßig zwischen befristeten und unbe-
fristeten Stellen unterschieden. 
Obwohl auch die „Jobs“ bis zu 7 Tagen als befristet zu 
betrachten sind, werden sie hier nicht in die Betrachtung 
einbezogen, und zwar wegen der Abgrenzungsproblema-
tik, des geringen Beschäftigungsbeitrags und wegen der 
versicherungsrechtlich vielfach anderen Behandlung dieser 
Tätigkeiten. Der Arbeitsplatz, auf den diese Vermittlun-
gen erfolgen, ist meist nur schwer bestimmbar. 
Dagegen kann man bei den Vermittlungen über 7 Tagen 
i. d. R. ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis unterstellen (Ausnahme: Schüler- und Studen-
tenjobs bis 2 Monate Dauer). Die Vermittlungen über 
7 Tage in befristete Beschäftigung im Zeitraum Mai bis 
Dezember 1986 wiesen folgende Dauerverteilung auf: 

 

Über 70% der vermittelten Befristungen betrafen Beschäf-
tigungsverhältnisse von weniger als 6 Monaten Dauer, für 
die auch vor der Gesetzesnovelle keine Einschränkungen 
bzgl. der Befristungsmöglichkeiten bestanden. Nur ein 
Viertel der von den Arbeitsämtern vermittelten befristeten 
Stellen liegt also im Wirkungsbereich des BeschFG. Für 
1986 entspricht das 120 000 bis 150 000 Vermittlungen im 
Regelungsbereich des Gesetzes. Diese Größenordnung 
gibt das Potential an, in dem die Regelungen des Gesetzes 
hätten greifen können. Da in vielen Fällen für den Arbeit-
geber eine genaue zeitliche Befristung jedoch nicht möglich 
sein dürfte, werden auch weiterhin Befristungen mit sachli-
chem Grund (z. B. „Rückkehr eines erkrankten Mitarbei-
ters“) abgeschlossen worden sein. 

4.4.2 Veränderungen in der Dauerverteilung 
Über die Dauerverteilung der Befristungen liegt eine Stati-
stik vom Mai 1984 vor, die mit den Ergebnissen von 1986 
einigermaßen vergleichbar ist. In beiden Jahren sind in 
gleichem Umfang Befristungen und ABM-Vermittlungen 
erfaßt worden. Allerdings wurde 1984 die Kategorie „über 
12 Monate“ ausschließlich, dagegen 1986 einschließlich der 
genau auf 12 Monate befristeten Stellen gebildet. Dies 
dürfte z. B. bei ABM-Zuweisungen eine Rolle spielen. 

14) Durch Einbeziehung von 690 000 Vermittlungen bis 7 Tagen würden die 
Befristungen 1,225 Mio. (62,4%) von 1,97 Mio. vermittelten Einstellungen 
betragen. Durch Einbeziehung eines mehr oder weniger großen 
Teils dieses unscharfen Randbereichs läßt sich der Einstellungsanteil 
offenbar stark beeinflussen, ohne daß das Beschäftigungsvolumen nennenswert 
verändert würde. Die Vergleichbarkeit von Einstellungen und 
Befristungsanteilen zwischen verschiedenen Untersuchungen ist daher 
sehr eingeschränkt. 

15) Gewichtet aus Tabelle 5. 
16) Vgl. ANBA 3/1987, S. 366.  

Auch bei Berücksichtigung dieses Sachverhalts ergibt sich 
der Schluß, daß zwischen 1984 und 1986 eine deutliche 
Verlagerung zu längeren Befristungen stattgefunden hat 
(vgl. Tabelle 5). Dabei wurde ein Anteil von 12 Prozent-
punkten über die 6-Monatsschwelle verlagert, bei der der 
gesetzliche Kündigungsschutz einsetzt. Auch eine Auswei-
tung der Befristungen mit 12 und mehr Monaten Laufzeit 
ist festzustellen, der allerdings teilweise abgrenzungsbe-
dingt sein dürfte. Es liegt nahe, diesen Dauereffekt auf das 
BeschFG zurückzuführen, da er in dem vom Gesetz neuge-
regelten Bereich wirksam wird. Die Koinzidenz beweist 
allerdings noch keine Kausalität. 

4.5 Einstellungen 
Zahl und Anteil der Befristungen unter den Einstellungen 
hängen wieder von der gewählten Definition der betrachte-
ten Arbeitsverhältnisse ab. Hier wird weiterhin versucht, 
die Sozialversicherungspflichtigen Einstellungen von 
Arbeitern und Angestellten als Grundgesamtheit abzu-
grenzen. Bei einer Beschäftigung von mehr als 7 Tagen 
wird i. d. R. Versicherungspflicht angenommen werden 
können. 
Von den 1,275 Mio. vermittelten Einstellungen in Beschäf-
tigungsverhältnisse von mehr als 7 Tagen waren 1986 etwa 
535 500 (42%) befristet14). Als Hochrechnung auf die ins-
gesamt ca. 5,3 Mio. Einstellungen ist dieser Anteil nur bei 
Annahme gleicher Einschaltung der Arbeitsvermittlung bei 
befristeten und unbefristeten Arbeitsstellen gültig. 
Durch folgende Überschlagsrechnung kann die Plausibili-
tät dieser Annahme überprüft werden: 
Bei einem Jahresdurchschnitt von l Mio. befristeten Sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und 
bei Unterstellung einer durchschnittlichen Befristungs-
dauer von knapp 5 Monaten15) wie im Vermittlungsbereich 
ergeben sich 2,4 Mio. Einstellungen, d. h. rund 45%, die 
dem Anteil in den Vermittlungen entsprechen. 
Aus den Strukturuntersuchungen der Bundesanstalt für 
Arbeit ist abzulesen, daß der Anteil der Befristungen unter 
den Stellenmeldungen (Zugänge) seit 1981 bis 1985 zuge-
nommen hat, 1986 wieder zurückging16). Dies ist als Hin-
weis zu sehen, daß bereits vor dem BeschFG ein wachsen-
der Teil der Stellen befristet besetzt wurde. In diesen 
Entwicklungen spiegeln sich auch konjunkturelle Einflüsse 
und Wirkungen der Arbeitsmarktpolitik (ABM). 

4.6 Arbeitslosigkeit oder Übernahme nach befristeter Beschäfti-
gung 
Für die Bewertung des BeschFG ist von Bedeutung, wie 
sich befristete Beschäftigung auf den Erwerbsverlauf aus-
wirkt: Überwiegt der Vorteil, zeitweise die beruflichen 
Qualifikationen zu üben, Einkommen zu erzielen und 
eventuell die Chancen für eine Übernahme in Dauerbe-
schäftigung zu erhalten, das Risiko, erneut arbeitslos zu 
werden und als Mehrfacharbeitsloser mit instabiler 
Erwerbsbiographie von den Personaleinstellern mit Skepsis 
betrachtet zu werden? 
Bei Auslaufen des befristeten Vertrages ergeben sich im 
wesentlichen drei mögliche Situationen für den Arbeit-
nehmer: 
- er wird übernommen oder hat im Anschluß in einem 

anderen Betrieb Arbeit gefunden; 

- er gibt (zunächst) den Erwerbswunsch aufgrund einer 
Alternativrolle auf; 
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- er wird arbeitslos (mit oder ohne Meldung beim Ar-
beitsamt). 

In der Arbeitgeberbefragung (vgl. Übersicht 3) wird für 
ein Viertel der Befristungen eine Übernahmeabsicht 
berichtet, während zwei Gewerkschaften eine Übernahme 
von etwa zwei Dritteln der befristet Beschäftigten beobach-
teten (vgl. Übersicht 3). Aus einer Einzelerfahrung im 
Vermittlungsbereich ergibt sich bei Befristungen bis 
3 Monaten (Service-Bereich) eine Übernahmechance für 
ein Viertel der Fälle. 
Da die Übernahme von Einsatzbereich und Funktion der 
Befristungen abhängt, ist kaum eine globale Aussage zu 
treffen. In Wirtschaftsbereichen mit geringer Fluktuation 
dürften Befristungen zur Krankheitsvertretung selten zur 
Übernahme führen, während in expandierenden Bereichen 
oder in Betrieben mit hoher Fluktuation erhöhte Chancen 
bestehen. 
Für einen bestimmten Personenkreis – insbesondere Haus-
frauen, Schüler und Studenten – ist befristete Beschäfti-
gung nicht die Alternative zum Dauerarbeitsverhältnis, 
sondern die Möglichkeit, zweitweilig hinzuzuverdienen. 
Eine Dauerstellung ist nicht erwünscht oder nicht mit 
anderen Aufgaben vereinbar. 
So sagten 1986 in der Frauenbefragung des IAB (Projekt 
3-321) 40% (N = 203) der befristet beschäftigten Frauen, 
die Befristung bestehe auf ihren Wunsch hin, während 60% 
eine Dauerbeschäftigung anstrebten. Bei einer Befragung 
von Saisonbetrieben überwog bei den Personaleinstellern 
die Einschätzung, daß die Saisonkräfte eigentlich einen 
Dauerarbeitsplatz wünschten, aber in vielen Fällen träfe 
das für Hausfrauen und junge Leute in Ausbildung nicht 
zu17). 
Für eine gewisse Bedeutung befristeter Aushilfen von 
ansonsten außerhalb des Erwerbslebens stehenden Perso-
nen spricht auch die hohe Zahl von Personen, die im 
Jahresverlauf nur zeitweise erwerbstätig sind (vgl. 
Tabelle 9). Unter überwiegend nicht-erwerbstätigen Perso-
nen (Hausfrauen, Schüler, Studenten, Rentner, Arbeits-
lose) ermittelten Helberger und Schwarze einen Anteil von 
9,3%, der innerhalb eines 3-Monats-Zeitraums auch eine 
Nebentätigkeit ausgeübt hatte18). 

Wenn auch die Beteiligung dieser Personengruppe an 
befristeten Beschäftigungen nicht quantifiziert werden 
kann, so kann doch festgehalten werden, daß sich für sie 
die Übernahmeproblematik nicht oder nur abgemildert 
stellt. 
Nach wie vor führt das Auslaufen von befristeten Arbeits-
verträgen häufig in (registrierte) Arbeitslosigkeit. Nach der 
Zugangsuntersuchung der Bundesanstalt für Arbeit gaben 
im Mai/Juni 1986 15,1% der vorher als Arbeiter oder 
Angestellte beschäftigten Personen ihre Arbeitslosmel-
dung wegen des Ablaufs einer befristeten Beschäftigung 
ab. 1985 waren es 14%, 1984 12,5%. Dabei sind Arbeits-
losmeldungen nach Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht 
eingerechnet. Nach vorliegenden Erfahrungen werden 

17) INFAS, Probleme der Saisonbeschäftigung, 1983, Befragung im Auftrag 
des IAB, Unveröffentlichte Tabellen. 

18) Helberger, C., J. Schwarze, Umfang und Struktur der Nebenerwerbstätigkeit 
in der Bundesrepublik, in: MittAB 2/1986. Vgl. Tabellen l und 2, 
S. 277. 

19) Spitznagel, E., Über ABM zurück ins Arbeitsleben? in: materialien 
aktuell Nr. 1/1985. 

etwa die Hälfte der ABM-Teilnehmer nach Ablauf der 
Maßnahme (zunächst) wieder arbeitslos19). 
Unter Einbeziehung von vorher ABM-Beschäftigten und 
bei Verwendung der jeweils im Mai/Juni festgestellten 
Anteile errechnet man für 1982 eine Gesamtzahl von 
238 000 und für 1986 von 439 000 Arbeitslosmeldungen 
nach befristeter Beschäftigung. Auch wenn die für die 
Schätzung benutzte Quote saisonalen Schwankungen 
unterliegen dürfte und daher nicht den Jahresdurchschnitt 
wiedergibt, so ergibt sich doch eine plausible Vorstellung 
von der Größenordnung und der Entwicklung dieser Ar-
beitslosigkeitsfälle . 
Hier ist sicher eine Zunahme befristeter Arbeitsverträge 
auch bereits schon in den Jahren vor Inkrafttreten des 
BeschFG zu sehen, darunter auch die Ausweitung von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ferner erklärt sich die 
Zunahme aus konjunkturellen Effekten: bei einem Kon-
junktureinbruch werden kaum Aushilfen eingestellt, so 
daß sie auch nicht im Anschluß arbeitslos werden können, 
während dagegen auch Dauerbeschäftigte ihre Arbeits-
plätze verlieren. Dadurch verschieben sich die Anteilsrela-
tionen. Bei konjunktureller Erholung sind die Dauerar-
beitsplätze relativ sicher, es werden mehr befristet Beschäf-
tigte eingesetzt, von denen immer ein Teil nicht übernom-
men, sondern arbeitslos wird. 
Da die Daten erst für einen recht kurzen Zeitraum vorlie-
gen, läßt sich nicht beurteilen, ob der verstärkte Zugang in 
Arbeitslosigkeit aus einem konjunkturellen Muster oder 
aus einem darüber hinaus reichenden Destabilisierungspro-
zeß aufgrund „flexibler Beschäftigungsformen“ resultiert. 
In der Gliederung nach der Stellung im Beruf, nach Ausbil-
dung und nach Wirtschaftszweigen zeigen sich Unter-
schiede in der relativen Bedeutung von Befristungen als 
Beendigungsgrund von 6,6% im Baugewerbe bis 47,4% in 
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung, von 8,8% 
für Facharbeiter bis 57,5% für Hochschulabsolventen. 
Dabei wurden Arbeitslose, die vorher an einer Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme teilgenommen hatten, nicht mitge-
zählt. Dabei kann ein hoher Befristungsanteil sowohl eine 
weite Verbreitung befristeter Verträge im jeweiligen 
Bereich als auch einen hohen Kündigungsschutz für die 
übrigen Beschäftigten bedeuten und umgekehrt. So kon-
zentriert sich im öffentlichen Dienst das Arbeitslosigkeits-
risiko bei befristeten Beschäftigten, während andere 
Arbeitnehmer nur relativ selten arbeitslos werden. 
Dagegen könnten z. B. bei Arbeitern aufgrund geringeren 
Kündigungsschutzes Befristungen weniger verbreitet sein 
als bei Angestellten (vgl. Tabelle 6), da, auch ohne eine 
Befristung ausdrücklich zu vereinbaren, Arbeitsverhält-
nisse kurzfristiger gelöst werden können. 
Diese Quoten sollten daher im Zusammenhang mit den 
Bestandsanteilen gesehen werden. 

4.7 Befristete Übernahme von Jugendlichen nach der Ausbildung 
Das BeschFG gestattet auch die befristete Übernahme 
eines im Betrieb ausgebildeten Jugendlichen, für den kein 
Dauerarbeitsplatz vorhanden ist. Damit sollen die Arbeits-
marktprobleme von Jugendlichen nach der Ausbildung 
(„2. Schwelle“) gemildert werden. Sie können praktische 
Berufserfahrung sammeln, Ansprüche an die Sozialversi-
cherung aufstocken und evtl. die Zeit bis zur Einberufung 
zur Bundeswehr oder Zivildienst überbrücken. 
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Vor dem Inkrafttreten des BeschFG untersuchte das Bun-
desinstitut für Berufliche Bildung (BiBB) den Verbleib von 
Auszubildenden in Metall-, Elektro- und kaufmännischen 
Berufen 6 Monate nach Abschluß der Lehre im Jahr 1984. 
Zwei Drittel der Absolventen war erwerbstätig, nämlich 
60% auf unbefristeten Arbeitsplätzen und 7% mit befriste-
tem Vertrag. Bezogen auf die zur Zeit der Befragung 
Erwerbstätigen sind das 90% und 10%20). 
Diese Relation hängt davon ab, ob die jungen Fachkräfte 
im Ausbildungsbetrieb beschäftigt waren oder nicht. Mit 
einem Betriebswechsel, freiwillig oder nicht, sinkt auch die 
Chance einer ausbildungsadäquaten Beschäftigung. Die 
Ergebnisse des BiBB zeigt Tabelle 7. 
Die gewachsenen Beschäftigungsrisiken an der 
„2. Schwelle“ haben zu steigenden Anteilen unter den 
jungen Fachkräften geführt, die ihren Berufseinstieg auf 
einem befristeten Arbeitsplatz finden mußten. Der Anteil 
stieg z. B. innerhalb des Schulentlaßjahrgangs 1977 von 
1979: 4% auf 1983: 14%21). 

 

4.8 Zusammenfassung 
Aus Mikrozensus, Vermittlungsstatistiken und begonne-
nen Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nissen (Einstellungen) ergibt sich unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Grundgesamtheiten eine Größen-
ordnung von 2,3 Mio. Einstellungsfällen auf befristete 
Beschäftigungsverhältnisse mit Sozialversicherungspflicht 
pro Jahr. Das heißt, daß etwa 45% der entsprechenden 
Einstellungen mit Befristungen erfolgten. 
Bei der aus den Vermittlungen abgeleiteten Dauervertei-
lung bedeutet das, daß etwa 70% kürzer als 6 Monate 
dauern. Im Durchschnitt liegt die Befristungsdauer bei 
knapp 5 Monaten. Zu einem Stichtag befinden sich knapp 
l Mio. Personen in befristeter Beschäftigung mit Sozialver-
sicherungsschutz. Aufgrund von vermuteten Saison-
schwankungen variiert diese Zahl jedoch im Jahresverlauf. 
Die Zahl der Personen, die zeitweilig oder ganzjährig, 
teilweise auch mehrmals, befristet beschäftigt sind, beträgt 
schätzungsweise etwa 2 Mio. 
Da in die Abschätzung je nach Verfügbarkeit Daten von 
1985 und 1986 eingegangen sind, läßt sich eine zwischen-
zeitlich eingetretene Veränderung daraus nicht beziffern. 
Vergleicht man die hier vorgenommenen Quantifizierun-
gen mit den verschiedenen Befragungsergebnissen, die 
zum Teil keine Repräsentativität beanspruchen, so ergibt 
sich eine relativ gute Übereinstimmung in Strukturen und 
Größenordnungen. Variationen der Ergebnisse erklären 
sich durch regionale und branchenspezifische Besonderhei-
ten, durch Saisoneinflüsse und nicht zuletzt durch unter-
schiedliche Abgrenzung der betrachteten Personengesamt-
heiten (vgl. Übersicht 3). 
Für die kurzfristige Entwicklung zwischen 1984 und 1985 
stellen die verschiedenen Befragungen weitgehend über-
einstimmend einen Anstieg des Volumens befristeter 
Beschäftigung um 0,5 bis l Prozentpunkt fest, wobei das 
aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus in Branchen wie 
dem Verarbeitenden Gewerbe eine relativ bedeutende 
Zunahme darstellt. 
Für die längerfristige Entwicklung ist zu beachten, daß 
bereits 1980 in einer Befragung (vgl. IAB/Infratest) ein 
vergleichbar hoher Anteil von Beschäftigten mit befriste-
ten Arbeitsvertragen ermittelt wurde. Wie weit dabei 
methodische Effekte durchschlagen oder der Konjunktur-
zyklus zu überproportionalen Veränderungen bei befriste-
ter Beschäftigung führt, ist weiterhin ungeklärt. 

20) Herget, H., K. Schöngen, G. Westhoff, Berufsausbildung abgeschlossen 
- was dann? Berichte zur beruflichen Bildung Heft 85/1987. 

21) Stegmann, H., H. Kraft, Ausbildungs- und Berufswege von 23-24jähri- 
gen, in: MittAB 2/1987, Tabelle 9, S. 153. 
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5. Flexibilisierung oder Destabilisierung 
Die Auseinandersetzung um das BeschFG wird auch mit 
den Schlagworten „Flexibilisierung“ und „Destabilisie-
rung“ geführt. Mit Flexibilisierung wird die Erweiterung 
von Entscheidungsspielräumen der Unternehmen gefor-
dert, die durch Abbau von rechtlichen Beschränkungen 
erreicht werden soll. Durch Erleichterung befristeter 
Arbeitsverträge werde über eine Verringerung des Kündi-
gungsschutzes die Einstellungsschwelle gesenkt, Überstun-
den könnten durch Einstellungen ersetzt werden, Zusatz-
aufträge müßten nicht verloren gehen. 
Dagegen wird eine Destabilisierung von Dauerarbeitsplät-
zen befürchtet, wenn die Unternehmen Schwankungen in 
der Produktion und damit der Personalauslastung durch 
befristete Arbeitsverträge auffangen, statt eine Personalre-
serve auch über Zeiten geringerer Auslastung vorzuhalten. 
Beide Seiten erwarten also durch befristete Beschäftigung 
Wirkungen auf das (bezahlte) Arbeitsvolumen: 
Entweder Umverteilung von Überstunden auf zusätzliche 
Beschäftigte oder Verringerung der Beschäftigung durch 
Verdichtung von Arbeit und Wegfall von bisher bezahlten 
Stunden. 
Die Entwicklung der Überstunden und die Verteilung des 
Beschäftigungsvolumens auf stabile und instabile Beschäf-
tigungsverhältnisse werden im folgenden skizziert, stabili-
sierende und destabilisierende Wirkungen von befristeter 
Beschäftigung diskutiert. 

5.1 Überstunden 
Die Substitutionsbeziehung zwischen Überstunden und 
(befristeter) Beschäftigung hängt von den spezifischen 
Qualifikationsanforderungen und der „Reichweite“ des 
Überstunden auslösenden Auftragsbestandes ab. Nach 
einer Unternehmensbefragung vom November 1976 wer-
den Facharbeiter und Angestellte erst bei gesicherten 
Absatzerwartungen von über 6 Monaten eingestellt, Un-
und Angelernte bei 3-6 Monaten22). 
Auch wenn sich diese Einstellungsschwelle mit geänderter 
Konjunktur und neuen Technologien verändert haben 
könnte, so zeigen die Antworten, daß nur bei längerfristig 
anfallenden Überstunden und bei wenig betriebsspezifi-
schen Qualifikationsanforderungen enge Substitutions-
möglichkeiten bestehen. Außerdem rangierten 1981-1985 
befristete Einstellungen in den Substitutionsoptionen der 
Unternehmen für Überstunden hinter organisatorischen, 
produktivitätssteigernden Maßnahmen und unbefristeten 
Einstellungen von Vollzeitkräften. Für die Zukunft nann-
ten die Unternehmen Befristungen als Überstundenalter-
native in gleichem Umfang wie in der Vergangenheit, 
obwohl die Erleichterungen durch das BeschFG z. Zt. der 
Befragung bereits in Kraft waren23). 
Vor diesem Hintergrund spricht die Entwicklung der Über-
stunden in den Jahren 1984 bis 1986 nicht für eine deutliche 
Substitution von Überstunden durch befristete Beschäfti- 

22) Nerb, G., u. a., Struktur, Entwicklung und Bestimmungsgrößen der 
Beschäftigung in Industrie- und Bauwirtschaft auf mittlere Sicht, in: 
MittAB 2/1977, S. 303 f. 

23) Brinkmann, C., u. a., Überstunden, Strukturen und Bestimmungsgrößen, 
Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (BeitrAB 98), 
S. 168. 

24) Becker, B., Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte nach Beschäfti-
gungsdauer und Bruttoarbeitsentgelt, in: WiSta 5/1987, S. 371-381, 
insbes. S. 375. 

25) Cramer, U., Zur Stabilität von Beschäftigung, in: MittAB 2/1986. 

gung. Bei gegenüber 1984 abnehmendem Arbeitsvolumen 
hat sich der Überstundenanteil sogar erhöht. Der Ein-
wand, ohne BeschFG wäre die Überstundenzahl noch 
gestiegen, läßt sich empirisch allenfalls durch differenzierte 
Betriebsuntersuchungen widerlegen. 

 
5.2 Stabile und instabile Beschäftigung 
Stabilität von Beschäftigung ist eine Frage nach der Sicher-
heit und der Dauerhaftigkeit von Beschäftigungsverhältnis-
sen. Dabei ist zwischen dem latenten Risiko, von Entlas-
sung bedroht zu sein, und dem eingetretenen Ereignis zu 
unterscheiden. So kann ein Arbeitnehmer auf einem unsi-
cheren Arbeitsplatz schließlich langfristig, d. h. stabil 
beschäftigt sein, während ein sicherer Arbeitsplatz auf-
grund von Aufstieg oder Betriebswechsel von einem 
Beschäftigten nur kurz eingenommen wird. Insofern ent-
hält „Stabilität“ Bewertungen aufgrund des angelegten 
Maßstabs. 
Hier wird Stabilität an ganzjähriger, bzw. mindestens ein-
jähriger Dauer des Beschäftigungsverhältnisses gemessen. 
Im Laufe des Jahres 1984 standen 22,778 Mio. Personen als 
Arbeiter oder Angestellte ganzjährig oder zeitweilig in 
Sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Von ihnen 
arbeiteten 64,2% ganzjährig im gleichen Betrieb. Weitere 
2,6% waren durchgehend ganzjährig beschäftigt, wechsel-
ten aber den Betrieb. Auf sie entfiel zusammen 76,2% der 
Gesamtbeschäftigungszeit24). 

 

Etwa ein Viertel des Beschäftigungsvolumens wird also von 
knapp 7,6 Mio. nicht ganzjährig beschäftigten Personen 
geleistet. 
Zu unterscheiden ist die unfreiwillige unterjährige Beschäf-
tigung im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit von der 
freiwilligen, die beim geplanten Übergang aus Nicht-
Erwerbstätigkeit in Beschäftigung bzw. umgekehrt ent-
steht. Freiwillig ist unterjährige Beschäftigung meist auch 
für Hausfrauen, Schüler und Studenten, die nur für einige 
Wochen oder Monate erwerbstätig sein wollen oder 
können. 
Nach einer Untersuchung von Cramer15) sind knapp 12%, 
d. h. ca. 2,7 Mio. Personen im Laufe eines Jahres weniger 

  

MittAB 3/87 297 



  
 



  

 

 



als 6 Monate beschäftigt. Auch wenn darin die anderen 
Übergangsfälle enthalten sind, so ist erkennbar, daß es in 
beträchtlichem Umfang nicht dauerhafte Beschäftigungs-
verhältnisse gibt. Allein aus saisonalen Gründen schwankt 
jährlich die Beschäftigung zwischen Höchst- und Tiefstand 
um über 500 000 Personen. 
Die jährlichen saisonalen Anpassungen zusammen mit 
Fluktuation und befristeter Beschäftigung führen dazu, daß 
von den im Laufe eines Jahres begonnenen Beschäftigungs-
verhältnissen nur etwa 45% jeweils ein Jahr später noch 
bestehen. Diese sogenannte „Überlebensrate“ hängt vom 
Kalendermonat ab, in dem das Beschäftigungsverhältnis 
begonnen wird26). 
Eine grobe Verteilung der Dauer beendeter Beschäfti-
gungsverhältnisse gibt Tabelle 10. 
Die Überlegungen zeigen, daß auch viele der nicht von 
vornherein befristeten Beschäftigungsverhältnisse nicht 
von langer Dauer sind. Da die Daten von 1977-83 
stammen, bestanden also auch ohne das BeschFG erhebli-
che Flexibilitätsspielräume zur Anpassung des Beschäfti-
gungsstandes auf kurze Frist, sei es durch natürliche Fluk-
tuation, sei es durch Entlassungen. Kurze Dauer von 
Beschäftigungsverhältnissen ist also nicht allein ein Pro-
blem von befristeten Arbeitsverträgen. Auch Arbeitsver-
träge ohne Befristungsklausel sind vielfach nicht auf Dauer 
angelegt und instabil. 

5.3 Zusammenfassung 
Über die Verbreitung von befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen existiert nach wie vor keine systematische 
Datengrundlage, die Einstellungsfälle, betroffene Perso-
nen, Befristungsdauern und den Beitrag zum Arbeitsvolu-
men erfassen würde. Die hier zusammengetragenen Ergeb-
nisse können daher nur Vorstellungen von Größenord-
nungen und Einsatzschwerpunkten geben. Insbesondere 
gibt es keine Zeitreihen, die die Entwicklungsmuster im 
Konjunktur- und Saisonverlauf beschreiben würden. 
Die vorliegenden Ergebnisse stellen für 1985 jedoch über-
einstimmend eine Zunahme von Befristungen fest. Aus 
den Vermittlungsstatistiken läßt sich auch eine Zunahme 
der Befristungsdauer ablesen. Es liegt nahe, darin eine 
Wirkung des Beschäftigungsförderungsgesetzes zu sehen, 
zumal auch die Erfahrungen in Frankreich Anpassungsre- 

26) Cramer, a. a. O. 
27) Corbel, P., u.a., Les mouvements de main d'oeuvre en 1985: nouvelle 

progression des contrats à durée déterminée, in: Economie et Statistique 
No 193-194, Dezember 1986; Audier, F., Les emplois précaires, in: 
Formation-Emploi No. 4, oct-dec. 1983, S. 63 ff. 

aktionen auf Gesetzesänderungen belegen27). Allerdings 
müssen konjunkturelle Einflüsse ebenso berücksichtigt 
werden wie die Ausweitung von Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen und die verlängerten Zeiten von Vertretungen bei 
Mutterschaftsurlaub. 
Fraglich ist, wie weit das Beschäftigungsförderungsgesetz 
zusätzliche Beschäftigung geschaffen hat; immerhin ist an 
dem Überstundenvolumen, das ja durch dieses Gesetz 
reduziert werden sollte, keine erkennbare Reaktion festzu-
stellen. Eine anderweitige, nicht die Überstunden beein-
flussende Ausweitung der Beschäftigung durch das 
BeschFG wäre Teil des bereits seit 1984 beobachteten 
Anstiegs der Erwerbstätigen und ließe sich mit dem vorlie-
genden Material nicht identifizieren oder messen. 
Einzelbetrieblich mag befristete Beschäftigung für zusätzli-
che Aufträge, die sonst abgelehnt werden müßten, die 
Beschäftigung erhöhen. Volkswirtschaftlich gilt dieses 
Argument nur dann, wenn die Aufträge sonst gar nicht 
oder an das Ausland vergeben werden. 
Nach wie vor ist eine beträchtliche Zahl von Beschäfti-
gungsverhältnissen auch außerhalb der juristischen Form 
von befristeten Verträgen nur von kurzer Dauer. Ein 
Beschäftigungsverhältnis, das nicht unter Befristungsvor-
behalt steht, ist damit nicht automatisch ein auf Jahre 
angelegtes Dauerarbeitsverhältnis. Von daher bleibt die 
Möglichkeit, daß die durch das BeschFG vereinfachte 
Handhabung von Befristungen auch diese anderen vor-
übergehenden Beschäftigungen erfaßt hat. 
Die von den Gewerkschaften befürchtete Umgehung und 
verdeckte Ausweitung von Probezeiten oder ihre andere 
rechtliche Gestaltung, sowie die Substitution von früher 
dauerhaft besetzten Arbeitsplätzen durch wechselnd befri-
stete kann nur auf betrieblicher Ebene untersucht werden 
und kann aus den hier benutzten Quellen weder bestätigt 
noch widerlegt werden. 
So bleiben weiterhin viele Fragen im Zusammenhang mit 
befristeter Beschäftigung ungeklärt. Dazu gehört insbeson-
dere eine Gewichtung der verschiedenen Einsatzgründe 
wie Vertretung, Aushilfe, Saison, Vermeidung von Über-
stunden oder Ausdehnung von Probezeiten nach Häufig-
keit und Befristungsdauer. Zu einer entsprechenden Typo-
logie würden die Qualifikationsanforderungen ebenso 
gehören wie Herkunft und Verbleib der eingesetzten Ar-
beitnehmer. 
Für eine Beurteilung der sozialen Auswirkungen bei den 
befristet beschäftigten Arbeitnehmern sind Verlaufsunter-
suchungen notwendig, die Aufschluß über die Wirkungen 
auf Einkommen, Aufstiegsmöglichkeiten, soziale Siche-
rung und weiteren Erwerbsverlauf geben. Auf einige der 
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Fragen wird bereits in der nachstehend ausgewiesenen 
Literatur eingegangen. Einige Forschungsprojekte mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten sind in Bearbeitung. 
Für die Vergleichbarkeit weiterer Untersuchungen wäre 
empfehlenswert, die Typen befristeter Arbeitsverträge und 
die betroffenen Personengruppen zu unterscheiden. Dabei 
empfiehlt sich nach Meinung des Verfassers insbesondere 
die Abgrenzung nach Arbeitern und Angestellten mit und 
ohne Sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung nach fol-
genden Befristungstypen: nach Beschäftigungsförderungs-
gesetz, mit sachlichem Grund, darunter Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen, und Befristungen außerhalb des Kündi-
gungsschutzgesetzes. Dies würde eine Vergleichbarkeit 
von Befragungsergebnissen wesentlich erhöhen. Auf 
Befragungsdaten wird man jedoch weiterhin angewiesen 
sein, da kaum damit zu rechnen ist, daß Beginn und Ende 
eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses als eigenes 
Merkmal in das integrierte Meldeverfahren der Sozialversi-
cherung und damit in die Beschäftigtenstatistik einbezogen 
werden. Eine solche Erfassung wäre technisch einfach 
möglich, erforderte aber Änderungen der Meldevorschrif-
ten für alle Arbeitgeber. 

6. Methodischer Anhang 
Unter idealisierten Bedingungen (keine Veränderungen in 
Beschäftigtenzahl und -Struktur) gelten folgende Zusammen-
hänge: 

und für die Anteile: 
0,1 =   0,327 x 1,225 x 0,25 = 0,4 x 0,25 

10% = 32,7% x 1,225 x 25% = 40% x 25% 
Da die Beschäftigungsdauer befristeter Beschäftigungsverhältnisse 
in diesem Beispiel nur ein Viertel des Durchschnitts aller Einstel-
lungen beträgt, macht der Anteil am Volumen auch nur ein Viertel 
des Anteils an den Einstellungen aus. 
Um aus dem Beschäftigungsvolumen das Arbeitsvolumen in Stun-
den zu errechnen, müßten die Beschäftigungstage mit den durch-
schnittlich geleisteten Arbeitsstunden gewichtet werden. 

7. Literatur und laufende Forschungsprojekte 
Für die fortlaufende Diskussion zu befristeter Beschäftigung wird 
nachstehend eine Übersicht über die z. Zt. in der Literaturdoku-
mentation des IAB gespeicherten Titel gegeben. Die Liste wurde 
nur geringfügig überarbeitet und enthält sowohl juristische 
Abhandlungen wie auch ökonomisch-theoretische, politisch-wer-
tende und empirische Aufsätze. Die Literaturdokumentation 
wurde ergänzt um die Nachweise der Quellen, in denen Befra-
gungsergebnisse zusammengefaßt sind. Eine Ergänzung des Son-
derbandes der Literaturdokumentation „Teilzeitarbeit, Leihar-
beit, Zeitarbeit“ (LitDokAB S2) wird im IAB vorbereitet. 
Ergänzend werden die laufenden, in der Forschungsdokumenta-
tion des IAB erfaßten Forschungsprojekte nachgewiesen, die 
befristete Beschäftigung zum Thema haben. 
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